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Infrastrukturabgabe für Unternehmen – Nutzen oder Schaden für das freie 
Internet

V o r b e m e r k u n g  d e r  F r a g e s t e l l e r

Die Europäische Kommission plant laut Medienberichten die Einführung ei-
ner Infrastrukturabgabe für Unternehmen, die besonders von einer hochleis-
tungsfähigen digitalen Infrastruktur profitieren (https://www.handelsblat
t.com/politik/deutschland/internet-die-naechste-lobby-schlacht-tech-konzerne-
wehren-sich-gegen-milliardenzahlungen/28746572.html). Demnach sei man 
sich innerhalb der EU „einig, dass ‚alle Marktakteure, die von der digitalen 
Transformation profitieren‘ einen ‚fairen und angemessenen Beitrag‘ für den 
Ausbau der Infrastruktur leisten sollen.“

 1. Welches Bundesministerium und welches Referat sind innerhalb der 
Bundesregierung federführend zuständig für die mögliche Einführung ei-
ner Infrastrukturabgabe für Unternehmen, die besonders von einer hoch-
leistungsfähigen digitalen Infrastruktur profitieren?

Das Bundesministerium für Digitales und Verkehr (BMDV) mit dem Referat 
DP12 (Europäische Politik für digitale Infrastrukturen, Weltfunkkonferenz) ist 
in der Bundesregierung federführend für das Thema zuständig.

 2. Wann, und durch wen hat die Bundesregierung erstmals von den Plänen 
der EU-Kommission erfahren, Marktteilnehmer an den Infrastrukturkos-
ten des Netzausbaus zu beteiligen, und wie gedenkt sie, sich an dieser 
Debatte aktiv zu beteiligen?

Die Bundesregierung hat erstmals im Mai 2022 über Presseberichte von mögli-
chen Plänen der EU-Kommission über eine Beteiligung von Over-the-top con-
tent (OTT)-Anbietern an Netzausbaukosten erfahren. Im Übrigen wird zur Be-
teiligung der Bundesregierung der Bundesregierung an der diesbezüglichen De-
batte auf die Antwort zu Frage 42 der Kleinen Anfrage der Fraktion der 
CDU/CSU auf Bundestagsdrucksache 20/4147 verwiesen.
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 3. Ist die Bundesregierung der Auffassung, dass es dem Netzausbau in 
Deutschland derzeit und in Zukunft an zur Verfügung stehendem Kapital 
mangelt, und wenn ja, wie gedenkt sie, diesen Mangel zu beheben?

Die Bundesregierung geht davon aus, dass für den Netzausbau in Deutschland 
hinreichend finanzielle Mittel zur Verfügung stehen. Der Hauptbeitrag zum Gi-
gabitausbau in Deutschland erfolgt eigenwirtschaftlich. Laut Branchenangaben 
stehen allein für den Glasfaserausbau in den kommenden Jahren rund 50 Mrd. 
Euro zur Verfügung. In Gebieten, in denen der Netzausbau nicht wirtschaftlich 
ist, greifen wettbewerbskonforme staatliche Fördermaßnahmen.

 4. In welchen Ländern der Europäischen Union sieht die Bundesregierung 
fehlendes Kapital als einen Hauptgrund für einen unzureichenden Aus-
bau der digitalen Infrastruktur?

Die Bundesregierung trifft keine Bewertung über die Fortschritte beim Ausbau 
der digitalen Infrastruktur in anderen EU-Mitgliedstaaten. Im Digital Economy 
and Society Index (DESI) veröffentlicht die EU-Kommission jährlich die Fort-
schritte und Herausforderungen beim Ausbau der digitalen Infrastruktur in den 
EU-Mitgliedstaaten (abrufbar unter: https://digital-strategy.ec.europa.eu/en/poli
cies/desi).

 5. Hält die Bundesregierung eine Infrastrukturabgabe von Marktteilneh-
mern für ein zielführendes Mittel, den Netzausbau innerhalb der EU vo-
ranzutreiben, und welche Herangehensweise zur Ausgestaltung einer sol-
chen Abgabe (insbesondere zur Bestimmung der zur Abgabe verpflichte-
ten Unternehmen) befürwortet die Bundesregierung?

 6. Welche Marktakteure profitieren aus Sicht der Bundesregierung beson-
ders von der Verfügbarkeit einer hochleistungsfähigen digitalen Infra-
struktur, und welche Art der Beteiligung an den Ausbaukosten hielte die 
Bundesregierung für fair und angemessen?

 8. Welche Ideen zur Bestimmung der ggf. künftig zu einer Infrastrukturab-
gabe verpflichteten Unternehmen kursieren nach Kenntnis der Bundes-
regierung auf europäischer Ebene, und welche rechtlichen Herausforde-
rungen und möglichen Herangehensweisen sieht die Bundesregierung bei 
der Einteilung von Marktteilnehmern in diejenigen, die eine Infrastruk-
turabgabe zahlen sollen, und diejenigen, die eine solche Abgabe nicht 
zahlen müssen?

 9. Vertritt die EU-Kommission nach Kenntnis der Bundesregierung die 
Auffassung, dass die Infrastrukturabgabe von den OTT-Anbietern direkt 
an die Netzbetreiber ausgezahlt werden muss, oder soll die Infrastruktur-
abgabe zunächst seitens des Staates erhoben werden und dann nach ei-
nem Verteilungsschlüssel an die Netzbetreiber weitergegeben werden?

10. Sieht die Bundesregierung aus ökologischer Perspektive eine Notwen-
digkeit für die Einführung einer Infrastrukturabgabe, um möglichst 
schnell in der EU moderne und ressourcenschonende digitale Netze zu 
schaffen?

11. Wie bewertet die Bundesregierung den derzeitigen technischen Aufbau 
und die Funktionsweise des Internets, und kann die Bundesregierung 
mögliche Veränderungen dieses Ökosystems durch die Einführung einer 
oben genannten Infrastrukturabgabe absehen bzw. welche befürchtet oder 
begrüßt sie?
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12. Welche Folgen sind nach Auffassung der Bundesregierung bei der Ein-
führung der oben beschriebenen Regelung für die Netzneutralität abzuse-
hen, und was will die Bundesregierung unternehmen, um die Netzneutra-
lität zu schützen?

13. Ist es nach Auffassung der Bundesregierung möglich, eine Infrastruktur-
abgabe einzuführen, ohne die Netzneutralität zu tangieren?

14. Geht die Bundesregierung davon aus, dass die ggf. zu einer Infrastruktur-
abgabe verpflichteten Unternehmen, die ihnen dadurch entstehenden 
Kosten an ihre Kunden weitergeben, und welche Kostensteigerungen für 
Endkunden befürchtet sie für Internetzugangsdienste?

15. Vorausgesetzt, dass eine Infrastrukturabgabe auf europäischer Ebene ein-
geführt wird – welche Ausgestaltung präferiert die Bundesregierung, und 
wie steht sie zur Einführung eines Verhandlungsgebotes zwischen Netz-
betreibern und den zur Abgabe verpflichteten Unternehmen, um die Hö-
he der Infrastrukturabgaben zwischen Netzbetreibern und den zur Abga-
be verpflichteten Marktteilnehmern zu ermitteln?

17. Wie positioniert sich die Bundesregierung zu dem Argument, dass ein 
hoher Datenverkehr nicht gleichzeitig auch hohe Umsätze für OTT-
Anbieter bedeutet, und wie wird die EU-Kommission nach Kenntnis der 
Bundesregierung dieses Argument in ihrem Vorschlag für eine Infra-
strukturabgabe berücksichtigen?

Die Fragen 5 und 6 sowie 8 bis 15 und 17 werden aufgrund ihres Sachzusam-
menhangs gemeinsam beantwortet.
Die Verfügbarkeit von hochleistungsfähigen digitalen Infrastrukturen ist die 
Voraussetzung für die digitale Transformation Deutschlands, von der alle 
Wirtschafts- und Gesellschaftsbereiche profitieren. Die Bundesregierung setzt 
sich für ein globales, offenes, freies und sicheres Internet als Motor für Teilha-
be, Innovation sowie gesellschaftliche und wirtschaftliche Entwicklung ein. 
Die Netzneutralität muss geschützt werden.
Im Hinblick auf erforderliche Maßnahmen zur Beschleunigung des Ausbaus 
von Gigabitnetzen und leistungsstarken Mobilfunknetzen in Deutschland wird 
auf die Gigabitstrategie der Bundesregierung verwiesen (abrufbar unter: https://
bmdv.bund.de/gigabitstrategie.html).
Die EU-Kommission hat bisher keine konkreten Vorschläge und Pläne für die 
Einführung und Ausgestaltung einer Beteiligung von OTT-Anbietern an den 
Netzausbaukosten vorgelegt. Im Übrigen ist die Bundesregierung der Auffas-
sung, dass die Erforderlichkeit, die Herausforderungen und mögliche Herange-
hensweisen einer möglichen Kostenbeteiligung von OTT-Anbietern an den 
Netzausbaukosten, auch hinsichtlich ihrer Auswirkungen auf Netzneutralität, 
Internet-Ökosystem, Markt, Wettbewerb sowie Verbraucherinnen und Verbrau-
cher, genau geprüft werden müssen.

 7. In welchen Ländern der Welt werden nach Kenntnis der Bundesregie-
rung Over-the-top(OTT)-Anbieter an den Kosten des Netzausbaus betei-
ligt, und wie wurden die zur Abgabe verpflichteten Unternehmen in die-
sen Ländern bestimmt?

Der Bundesregierung liegen hierzu keine eigenen Informationen vor.
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16. Welche Schlüsse zieht die Bundesregierung aus dem Papier „BEREC 
preliminary assessment of the underlying assumptions of payments from 
large CAPs to ISPs“ vom 7. Oktober 2022 (https://www.berec.europa.eu/
system/files/2022-10/BEREC%20BoR%20%2822%29%20137%20BER
EC_preliminary-assessment-payments-CAPs-to-ISPs_0.pdf) bezüglich 
ihrer Positionierung in der Debatte um die Beteiligung von Marktteilneh-
mern an den Kosten des Ausbaus digitaler Infrastruktur?

Die Bundesregierung hat die vorläufige Einschätzung von BEREC zur Kennt-
nis genommen.
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